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1. Problemstellung 

Die Möglichkeiten des Menschen, die Zukunft zu beeinflussen, nehmen in Zeiten rasanten 

technischen Fortschritts immer größere Ausmaße an. Allein die radioaktiven 

Hinterlassenschaften der deutschen Atomreaktoren sind noch in fast einer Million Jahren 

tödlich, der von unserem hohen fossilen Energieverbrauch angestoßene Klimawandel wird 

ebenfalls über Jahrhunderttausende die Biosphäre verändern. Im sozioökonomischen 

Bereich sind etwa die wachsenden Staatsschulden oder die Beschneidung des im 

Umlageverfahren organisierten Generationenvertrags bei der Rentenversicherung sind 

zwei Beispiele, wie die heutige Politik die Interessen künftiger Generationen tangiert. 

Vor diesem Hintergrund ist die Notwendigkeit ersichtlich geworden, Politik „nachhaltig“  

zu gestalten, d.h. dass die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt werden, 

ohne zu gefährden, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen 

können (vgl. World Commission on Environment and Development 1987: 8). Seit den 

1980er Jahren wird daher „Nachhaltigkeit“  immer häufiger als politisches Leitbild 

formuliert (vgl. zur Übersicht Tremmel 2003: 26-36; Tremmel 2004a: 27f., 54f., 66-71).  

Die zu beobachtende Gegenwartsorientierung der Politik ist in demokratieinhärenten 

strukturellen Ursachen zu suchen: Denn die relativ kurzen Wahlperioden verführen dazu, 

eine Politik zu betreiben, die mehr die Interessen der eigenen Klientel und der 

Wahlbevölkerung im Blick hat denn die Rechte künftiger Generationen. Die Entwicklung 

einer Zukunftsethik wird dadurch strukturell erschwert (vgl. Gründinger 2002: 105-108; 

Jonas 1979: 55f.; Tremmel 2004b: 349-353; kritisch Birnbacher 1998: 258-268). 

Um förderliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Leitbildes Nachhaltigkeit zu 

schaffen, wird daher eine positivrechtliche Verankerung der Nachhaltigkeit in unserem 

Willensbildungssystem diskutiert (vgl. z.B. Gründinger 2002: 105-108; Tremmel/Viehöver 

2002; Tremmel 2004b; Buschmann/Lindner 2004; Lux-Wesener 2004; Boelling 2004; Rux 

2004). Jüngst wurde hierzu im Deutschen Bundestag ein Antrag zur Änderung des 

Grundgesetzes eingebracht. 

Im folgenden soll dieser Antrag vorgestellt, diskutiert und bewertet werden. Dazu wird 

zunächst zu definieren versucht, was unter dem Leitbild „Nachhaltigkeit“  zu verstehen ist. 

Dies geschieht etwas ausführlicher, da im folgenden darauf zurückgegriffen werden muss. 

Anschließend werden die verschiedenen Optionen, diese institutionell zu verankern, 

skizziert. In einem dritten Schritt wird schließlich der genannte Bundestagsantrag zur 

Aufnahme von Nachhaltigkeit ins Grundgesetz vorgestellt und kritisch erörtert. 
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2. Nachhaltigkeit als politisches Leitbild 

Seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 1992 in Rio de 

Janeiro hat sich die Forderung nach „Nachhaltigkeit“  bzw. einer „nachhaltigen 

Entwicklung“  als politisches Leitbild etabliert: Die Vereinten Nationen deklarierten 

Nachhaltigkeit als Ziel für das 21. Jahrhundert (vgl. BMU 1997: 9), der Vertrag von 

Amsterdam nahm sie 1997 in die EU-Verträge auf (vgl. European Commission 2002: 3) 

und die Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen erklärte sie zu einem der drei 

zentralen Ziele deutscher Regierungspolitik (vgl. SPD/Bündnis 90 – Die Grünen 2002: 7).  

„Nachhaltigkeit“  hat sich inzwischen derart als Leitbild durchgesetzt, dass jeder sich dieses 

Begriffs bedienen muss, um sich nicht selbst zu delegitimieren. Entsprechend wird der 

Begriff der Nachhaltigkeit von verschiedenen politischen Akteuren unterschiedlich 

interpretiert (vgl. Brand 2003: 1, 4f.; Tremmel 2003: 42-44; Harribey 2004: 4). Daher 

sollen hier Ursprung, Bedeutung und Verwendung des Begriffs erläutert werden, um 

Verständnis für die Bedeutung des Nachhaltigkeitsgedankens zu befördern. 

Etymologisch stammt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der deutschen Forstwirtschaft. 

Erstmals wurde er von Hans Carl von Carlowitz 1713 in seinem Werk Sylvicultura 

Oeconomica gebraucht:  

 

„Wird derhalben eine gröste Kunst, Wissenschafft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande arinnen 

beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des Holzes anzustellen [sei], daß es eine 

continuirliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe weiln es eine unentbehrliche Sache ist, 

ohne welche das Land in seinem Esse [= Wesen, Dasein; W.G.] nicht bleiben mag.“  (zit. n. Tremmel 

2004a: 62; Hervorhebung durch den Autor) 

 

Der Wald sollte also so bewirtschaftet werden, dass im selben Zeitraum wieder 

nachwächst, was gerodet wurde. Hieraus ergibt sich die Maxime eines 

Fließgleichgewichts, bei dem das verfügbare Kapital (hier: Naturkapital) nicht abnimmt 

(vgl. Grober 2003: 12f.; Tremmel 2004a: 62f.). 

Die politische Agenda erreichte der Begriff durch die 1984 von der UN-Vollversammlung 

eingesetzte Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (nach ihrer Vorsitzenden, der 

damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, auch als 

„Brundtland-Kommission“  bekannt), die 1987 in ihrem Endbericht Our Common Future 

folgende Aussage ins Zentrum stellte: 
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„Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure that it meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”  (World 

Commission on Environment and Development 1987: 8; Hervorhebung durch den Autor) 

 

Der Bericht wurde zur Grundlage für die 1992 in Rio de Janeiro stattfindende UN-

Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED), den sog. Erdgipfel, der mit der 

Agenda 21 das zentrale Ziel einer „sustainable development“  formulierte, in der deutschen 

Version übersetzt mit „nachhaltige Entwicklung“ . Dabei beinhaltet die auf dem Erdgipfel 

diskutierte Form von Nachhaltigkeit nicht nur die intergenerationelle Dimension im Sinne 

eines Fließgleichgewichts – was die zitierte Brundtland-Definition irreführend suggeriert – 

sondern darüber hinaus intragenerationelle Elemente, die erst im ausführenden Brundtland-

Text selbst ersichtlich werden (vgl. BMU 1997; World Commission on Environment and 

Development 1987). Seitdem beherrscht der Begriff der Nachhaltigkeit zunehmend die 

politische Debatte. 

Von wissenschaftlicher Seite wurden allein im deutschen Sprachraum über 60 Definitionen 

dieses Begriffs vorgelegt (vgl. zur Übersicht Tremmel 2003: 98-126; Tremmel 2004a: 55-

60). Am verbreitetsten ist das sog. „Drei-Säulen-Modell“  bzw. das „magische Dreieck der 

Nachhaltigkeit“  mit den drei Dimensionen Ökologie/Ökonomie/Soziales. Diese stehen (in 

den meisten Modellen gleichberechtigt nebeneinander (einige geben der Ökologie einen 

prioritären Status). Im Konfliktfall muss ein Ausgleich zwischen den einzelnen 

Dimensionen gefunden werden, z.B. wenn zugunsten einer Senkung der Staatsschulden die 

Kürzung von Umweltschutzausgaben erfolgen soll. Häufig sind die einzelnen Dimensionen 

jedoch nicht ohne die Erfüllung der jeweils anderen Dimension zu erreichen; so können 

z.B. ökologische Ziele nur schwer verwirklicht werden, wenn Menschen aufgrund ihrer 

schlechten sozialen Situation auf die Übernutzung von Naturressourcen angewiesen sind. 

Außerdem können viele Problemaspekte nicht isoliert einer einzelnen Dimension 

zugeordnet werden, sondern greifen in zwei oder drei Dimensionen ein, z.B. wäre eine 

Ökologische Steuerreform – die Umwelt entlastet, Wachstum generiert und Arbeitsplätze 

schafft (vgl. z.B. Krebs/Reiche/Rocholl 1998: 63-104) – allen drei Dimensionen 

zuzurechnen. 

Auf dieses integrative Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit haben sich auch 

verschiedene Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages festgelegt. So 

formulierte etwa die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“  des 

13. Deutschen Bundestages die Sicht, das zentrale „Ziel des Nachhaltigkeitsgedankens 

[sei] die Sicherstellung und Verbesserung ökologischer, ökonomischer und sozialer 
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Leistungsfähigkeiten.“  (Deutscher Bundestag 1998: 33) Eine solch breite Sichtweise lässt 

viel Spielraum für beliebige Interpretationen; letztlich kann alles, was als wünschenswert 

erachtet wird, unter dem Nachhaltigkeitsbegriff subsumiert werden, wenn dieser nicht 

präzisiert wird. Dies soll daher nun für die drei Dimensionen Ökologie/Ökonomie/Soziales 

versucht werden. 

 

1. Ökologische Nachhaltigkeit 

Die genannte Enquete-Kommission hat für die ökologische Dimension folgende so 

genannten Managementregeln entwickelt: 

 

„1.    Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll deren Regenerationsrate nicht überschreiten. […] 

2. Nicht erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem Umfang genutzt werden, in dem ein physisch und 

funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer Ressourcen oder höherer Produktivität […] 

geschaffen wird. 

3. Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der Belastbarkeit der Umweltmedien orientieren […]. 

4. […] Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit durch anthropogene 

Einwirkungen sind zu vermeiden.“  (Deutscher Bundestag 1998: 25) 

 

Diese Regeln sind in dieser Form in der Literatur durchgängig vorzufinden (vgl. z.B. BMU 

1999: 6; Bundesregierung 2002: 40; Fritzler 1997: 37; Gründinger 2002: 91f.; Kreibich 

2004: 222f.; Tremmel 2004a: 38), wobei lediglich die vierte Regel bisweilen fehlt.  

Die ersten drei Regeln dienen dem Erhalt des Naturkapitals (Quellen bzw. Senken), die 

vierte Regel soll den Aufbau von Gefahrenherden mit hohem, irreversiblem 

Zerstörungspotenzial (z.B. Kernenergie) vermeiden. Zumindest die ersten drei Regeln 

geben also genau das wieder, was „Nachhaltigkeit“  im Sinne eines intergenerationellen 

Fließgleichgewichts bedeutet (vgl. Kreibich 2004: 222f.; Tremmel 2004a: 38), nämlich 

einen Erhalt der Lebensmöglichkeiten, hier des Naturkapitals. Die Regeln geben konkrete 

Richtlinien vor und sind aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Klarheit willkürlichen 

Interpretationen weitgehend unzugänglich. 

 

2. Ökonomische Nachhaltigkeit 

Für die ökonomische Dimension sind klare Leitlinien schwieriger zu formulieren. Die 

genannte Enquete-Kommission hat dies versucht, blieb jedoch bei allgemeinen 

Bekenntnissen zur sozialen Marktwirtschaft, zur Signalfunktion von Preisen und zum 

Erhalt des Produktiv-, Sozial- und Humankapitals stehen (vgl. Deutscher Bundestag 1998: 
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26f.). Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung begrenzt ökonomische Nachhaltigkeit 

auf den Schuldenabbau (vgl. Bundesregierung 2002: 41). Jörissen et al. (1999: 69ff.) haben 

konkretere Regeln vorgeschlagen: 

1. „Die Preisbildung muss die ökologischen und sozialen Folgekosten des 

Wirtschaftens berücksichtigen“ , d.h. der Staat soll durch steuerliche Intervention 

gewährleisten, dass z.B. die Energiepreise auch die Kosten des Klimawandels, des 

Ressourcenverbrauchs usw. wiedergeben. 

2. „Durch Diskontierung dürfen weder künftige noch heutige Generationen 

diskriminiert werden“ , d.h., es darf nicht in der Zukunft liegender Nutzen 

unzulänglich gegenüber heutigem Nutzen geringer geschätzt werden (analog auch 

die Kosten heute bzw. in Zukunft). 

3. „Um zukünftige Handlungsspielräume des Staates nicht einzuschränken, müssen 

die laufenden konsumtiven Ausgaben des Staates aus den laufenden Einnahmen 

finanziert werden.“  Kreditaufnahme ist also lediglich für Investitionen gestattet 

(wie es auch die Finanzordnung des Grundgesetzes prinzipiell vorsieht). 

4. „Das Sach-, Human- und Wissenskapital ist so zu entwickeln, dass die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erhalten bleibt bzw. verbessert 

wird.“   

5. „Die Einkommens- und Vermögensverteilung muss nach allgemeinen Prinzipien 

der Gerechtigkeit erfolgen.“ 1 

Im Gegensatz zum ökologischen Bereich, wo Verletzungen der Managementregeln 

naturwissenschaftlich objektiv feststellbar sind (zumindest bei den Regeln 1-3), stößt die 

Nachweisbarkeit von Verstößen gegen die ökonomischen Nachhaltigkeitsprinzipien auf 

methodische Grenzen. So kann aufgrund von Definitionsfragen und Wahl von Annahmen 

nie endgültig geklärt werden, wie hoch z.B. die externen Kosten des Energieverbrauchs 

sind. Außerdem sind einige wissenschaftlich kaum zu klärende, daher nur politisch zu 

entscheidende Fragen äußerst strittig: Was ist z.B. unter Nachhaltigkeitsaspekten alles als 

„ Investition“  zu werten – warum ist z.B. der Bau eines Verwaltungsgebäudes eine 

Investition, die „ Investition“  für gute Bildung in Form von Lehrergehältern aber nicht? 

(vgl. Becker 1997: 136-138) Auch kann nicht beantwortet werden, was die „allgemeinen 

Prinzipien der Gerechtigkeit“  genau sind, nach denen sich laut Jörissen et al. die 

Reichtumsverteilung zu richten hat. 

                                                
1 Zwei weitere Regeln beschäftigen sich noch mit internationaler Zusammenarbeit. 
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Auf diese Schwierigkeiten findet die Literatur keine Antwort. Lediglich für den Bereich 

der Staatsverschuldung existieren Ansätze, messbare Indikatoren für Nachhaltigkeit zu 

finden, z.B. die Zins-Steuer-Quote (vgl. Tremmel 2004a: 38) oder die Investitionsquote, 

wobei aber auch hier Schwierigkeiten einzuräumen sind, sobald „über die fiskalische 

Wirkung hinaus [weitere Folgen der] Finanzpolitik hinsichtlich des Wohls nachrückender 

Generationen“  in die Betrachtung einbezogen werden, „z.B. bezüglich Ökologie, Bildung, 

Sachkapital, sozialem und kulturellem Kapital sowie dem Geldwert“  (Becker 2004: 244). 

Auch der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung weist keine eigenen Indikatoren für 

ökonomische Nachhaltigkeit aus (vgl. Bundesregierung 2002). Eine allgemein anerkannte 

Definition ökonomischer Nachhaltigkeit fehlt. 

 

3. Soziale Nachhaltigkeit 

Bei der sozialen Dimension treten ähnliche Probleme auf. So postulieren die 

Managementregeln des Nachhaltigkeitsrates z.B. lediglich Chancengleichheit, 

Partizipation und die Vermeidung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Dieser „soziale 

Zusammenhalt“  wird vom Nachhaltigkeitsrat anschließend anhand der Indikatoren 

Erwerbstätigenquote, Ganztagsbetreuungsangebote, Lohngefälle zwischen Männern und 

Frauen sowie der Quote ausländischer Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss gemessen 

(vgl. Bundesregierung 2002: 41, 87-91). Die Wahl dieser Indikatoren dürfte unter 

Validitätsaspekten allerdings recht fraglich sein; bei weitem aussagekräftiger für die vom 

Rat genannten Kriterien wären z.B. Verteilungskoeffizienten zur Einkommens- und 

Vermögensverteilung oder Quoten des Hochschulzugangs nach sozialer Herkunft. 

Die Literatur kennt allerdings auch keine alternativen Definitionen, die greifbarer wären. 

Die o.g. Enquete-Kommission beschreibt soziale Nachhaltigkeit lediglich mit dem 

Vorhandensein von Rechtsstaat, Sozialversicherungen und Absicherung bei Armut; das „ in 

der Gesellschaft […] vorhandene Leistungspotenzial soll für künftige Generationen 

zumindest erhalten werden“  (Deutscher Bundestag 1998: 27f.). Wie dies gemessen werden 

soll, bleibt unklar. Auch die von Jörissen et al. vorgelegten Managementregeln der sozialen 

Nachhaltigkeit postulieren lediglich politische Partizipation, das Vorhandensein einer 

sozialen Grundversorgung, Chancengleichheit, die Möglichkeit einer selbstständigen 

Existenzsicherung, Toleranz, Solidarität, gewaltfreie Konfliktregulierung, kulturelle 

Vielfalt u.ä. (vgl. Jörissen et al. 1999: 67-79).  

Alles, was in einer Gesellschaft als wünschenswert erachtet wird, kann somit scheinbar als 

„nachhaltig“  bezeichnet werden. Der Nachhaltigkeitsbegriff läuft Gefahr, verwischt zu 
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werden. Soziale Nachhaltigkeit mag als Regulatividee (wie z.B. Freiheit, Gerechtigkeit, 

Solidarität) vielleicht Sinn haben, ist jedoch als konkrete Richtlinie für politische 

Entscheidungen untauglich, da sie je nach Couleur willkürlich auslegbar ist, solange die 

Wissenschaft noch keine klarere Definition vorlegen kann. 

 

3. Verankerung von Nachhaltigkeit im Grundgesetz 

Um dem Kurzfristigkeitsdilemma der Demokratie (vgl. Abschnitt 1, Problematik) zu 

begegnen, sind in der Vergangenheit mehrere Optionen diskutiert worden, um durch eine 

Änderung des Grundgesetzes das Nachhaltigkeitsprinzip bzw. die Rechte künftiger 

Generationen2 rechtlich-institutionell zu stärken. 

Ökologische Nachhaltigkeit ist bereits prinzipiell im Grundgesetz verankert. In dem 1994 

eingefügten und 2004 novellierten Art. 20a GG heißt es: 

 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 

Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung.“  

 

Der Art. 20a GG setzt Umweltschutz lediglich als unverbindliches Staatsziel fest, an das 

der Gesetzgeber (anders als bei den Grundrechten) nicht unmittelbar gebunden ist. Dem 

Gesetzgeber verbleibt folglich erheblicher Ermessensspielraum. Ferner ist Umweltschutz 

als Staatsziel nicht persönlich einklagbar und außerdem stets nachrangig gegenüber den 

Grundrechten (vgl. Kleindiek 1997). Daher hat der Art. 20a GG in der Praxis bislang kaum 

Wirkung entfaltet. Die 2004 erfolgte Aufnahme des Tierschutzes hat zudem den 

Nachhaltigkeitsgedanken des Art. 20a GG verwässert. Es wird daher in der Literatur 

vorgeschlagen, in einer völligen Neufassung den Art. 20a GG dadurch zu präzisieren, dass 

die Managementregeln der ökologischen Nachhaltigkeit (vgl. oben) konkret benannt 

werden (vgl. Tremmel 2004b: 364-370), oder zumindest die Formulierung des Artikels zu 

verschärfen (vgl. Boelling 2004: 459f.; Lux-Wesener 2004: 413-417; Rux 2004: 477). 

Auch in der Finanzordnung des GG ist der Nachhaltigkeitsgedanke bereits implizit 

vorhanden. So schreibt Art. 115 Abs.1 GG vor: 

 

                                                
2 Generationengerechtigkeit ist lediglich ein Teilgebiet der Nachhaltigkeit, da letztere neben intergenerativen 
auch intragenerative Aspekte einbezieht. Das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit kann hier aus Platzgründen nicht vertieft werden. Vgl. Tremmel 2004a 
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„Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für 

Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.“  

 

Die Bestimmung, dass nicht mehr Schulden aufgenommen werden dürfen als investiert 

wird, folgt der Überlegung, dass künftige Generationen nicht von heute getätigten 

konsumtiven Ausgaben profitieren, wohl aber von Investitionen, und ihnen daher ein Teil 

der Investitionskosten zugemutet werden kann (vgl. Hesselberger 2000: 352); dies ist 

entspricht von der Idee her den oben erläuterten Managementregeln der ökonomischen 

Nachhaltigkeit (konkret Regeln 2-4).  

Abgesehen von der bereits oben angesprochenen Problematik, dass nicht alle Investitionen 

auch wirklich Erträge abwerfen, und der Frage der gerechten Verteilung der Lasten über 

die nutznießenden Generationen (was meist nur eine oder zwei sind, die 

Verschuldungswirkung heute aber als länger angenommen werden kann), ist außerdem die 

im Art. 115 GG vorgesehene Ausnahmeklausel kritisch, nach der die beschriebene 

Verschuldungsobergrenze umgangen werden kann, wenn das gesamtwirtschaftliche 

Gleichgewicht gestört ist, d.h. in einer wirtschaftlichen Rezession. Diese Klausel basiert 

auf der keynesianischen Idee der antizyklischen Wirtschaftspolitik im Sinne des „deficit 

spending“ , d.h. dass in einer Rezession durch Schuldenaufnahme neue Wachstumsimpulse 

gesetzt werden sollen, um damit Wachstum zu generieren und letztlich so auch die 

aufgenommenen Kredite wieder bei besserer konjunktureller Lage zurückzahlen zu 

können. Eine restriktive Fiskalpolitik bei einer angeschlagenen Konjunktur würde die 

Verschuldungssituation eher verschärfen, da die Ausgaben in Krisen steigen, die 

Einnahmen aber sinken. Antizyklische Wirtschaftspolitik als Gegenmaßnahme kann daher 

sinnvoll sein.  

Allerdings hat dieses konjunkturpolitische Instrument den politischen Praxistest bislang 

nicht bestanden: So hat der Staat zwar in konjunkturell schwachen Zeiten Kredite 

aufgenommen, um antizyklisch zu agieren, aber nach Besserung der Lage nicht wieder 

zurückgezahlt, eben weil man aufgrund der guten Finanzsituation keine Notwendigkeit 

mehr zum Sparen sah. Damit ist die Idee des deficit spending ad absurdum geführt. Ferner 

unterliegt die Feststellung, wann denn eigentlich eine Störung des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichts vorliegt, dem relativ willkürlichen Urteil der Regierung. 

Vorschläge zur Reform der Finanzordnung des GG laufen daher darauf hinaus, die 

Feststellung einer gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtsstörung auf andere Gremien (z.B. 

Bundesbank, Wirtschaftssachverständigenrat) zu übertragen oder die Ausnahmeklausel 
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vollständig zu streichen bzw. zumindest auf wenige extreme Bedingungen zu reduzieren. 

Für Investitionen vorgesehene Kredite könnten nur gebunden an konkrete Projekte und mit 

einer Abschlagssumme von z.B. einem Drittel zugelassen werden (vgl. Becker 1996: 136-

138; Tremmel 2005: 24-26) 

Über die Verschärfung bereits bestehender Bestimmungen des GG hinaus werden weitere 

Ansätze diskutiert, um Nachhaltigkeit in der Verfassungsordnung zu stärken. Einer dieser 

Ansätze zielt auf die Schaffung einer neuen Institution wie z.B. eine Dritte Kammer oder 

eine Ombudsperson, die treuhänderisch die Interessen der künftigen Generationen im 

Willensbildungsprozess vertreten soll (vgl. Gründinger 2002: 107f.; Boelling 2004: 457-

459; Rux 2004; Tremmel 2004b: 373-376; Tremmel 2005: 20f.). Viel Aufmerksamkeit 

findet auch der Vorschlag einer Aufhebung der Altersgrenze beim Wahlrecht, so dass die 

Kinder und Jugendlichen, die als erste nachrückende Generation quasi Botschafter der 

Zukunft sind, ihre Präferenzen besser in den demokratischen Willensbildungsprozess 

einbringen können, bzw. dies stellvertretend durch deren Eltern geschieht. Dadurch wird 

eine Stärkung der Nachhaltigkeit erwartet (vgl. Boelling 2004: 461f.; Deutscher Bundestag 

2003; Gründinger 2002: 108; Kiesewetter 1997; Viehöver 2001: 153-156; Weimann 2002). 

Weitere Ansätze beschäftigen sich beispielsweise mit der Einführung eines 

„Generationengerechtigkeits-Grundrechts“  (Boelling 2004: 462-466; vgl. auch Rux 2004: 

477), der Erweiterung der Präambel des GG oder des Amtseids des Bundespräsidenten um 

die Verantwortung für künftige Generationen (vgl. Boelling 2004: 452-456) und der 

Verlängerung der Legislaturperiode (vgl. Boelling 2004: 454). 

 

4. Der vorliegende Bundestagsantrag: mäßig wirksam 

Auf Initiative der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen haben junge 

Abgeordnete aller vier Bundestagsfraktionen einen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet, wie 

Nachhaltigkeit im GG verankert werden sollte und unter den gegebenen parlamentarischen 

Hürden auch durchgesetzt werden kann. Der Antragstext, auf den sich die Abgeordneten 

einigen konnten und der im Frühjahr 2005 vorgestellt wurde, lautet: 

 

„Der Bundestag wolle beschließen: 

Einfügung eines neuen Artikels 20b in das Grundgesetz: 

‚Der Staat hat in seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit zu beachten und die Rechte 

zukünftiger Generationen zu berücksichtigen.’  

Ergänzung des Artikels 109 Absatz 2 Grundgesetz [Ergänzung kursiv]: 
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‚Bund und Länder haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Erfordernissen des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und den Interessen nachrückender Generationen Rechnung 

zu tragen.’ “  (Tremmel 2005: 27) 

 

Es fällt auf, dass die in der Literatur diskutierten Optionen hier kaum aufgegriffen wurden. 

Anstatt etwa den Art. 20a GG zu präzisieren, wird hier ein neuer Art. 20b GG mit einem 

allgemeinen Postulat der Nachhaltigkeit und der Achtung der Rechte künftiger 

Generationen vorgeschlagen.  Auch die oben aufgezeigten Möglichkeiten einer Reform der 

Finanzordnung flossen kaum in den Antragstext ein. Auf darüber hinausgehende Optionen 

wie z.B. eine Dritte Kammer wurde völlig verzichtet. 

Der Antrag bleibt also weit hinter bislang diskutierten Möglichkeiten zurück. Dies war 

wohl bei den schwierigen Verhandlungen unter vier Fraktionen anders nicht möglich, doch 

hat diese Suche nach Konsens auch zu einer sehr deutlichen Verwässerung des Ergebnisses 

geführt, was die Tauglichkeit der beantragten GG-Änderungen für die Erreichung des 

Nachhaltigkeitszieles infragestellt. 

Beim neuen Art. 20b GG wählten die Abgeordneten sogar bewusst eine abstrakt-generelle 

Formulierung, um der Tatsache Rechnung zu tragen, „dass sich das Konzept der 

Generationengerechtigkeit – ähnlich dem Sozialstaatsprinzip – auf nahezu alle 

Politikfelder bezieht und daher eine enumerative Aufzählung nicht praktikabel wäre“  

(Tremmel 2005: 27). Dies mag aufgrund des vielfach auch deklaratorischen Charakters des 

GG gerechtfertigt erscheinen, doch müssten an anderer Stelle des GG weitere Änderungen 

erfolgen, um die Umsetzung dieses Anspruchs auch in praxi zu gewährleisten; ansonsten 

bliebe die Politik bei der deklaratorischen Ebene stehen, was aber die Nachhaltigkeitsidee 

nicht wirklich voranbringt.  

Hinzuweisen ist auch darauf, dass der Art. 20b GG zwar das „Prinzip der Nachhaltigkeit“  

einfordert, dieses aber nicht näher definiert wird. Angesichts der eingangs besprochenen 

enormen Definitionsschwierigkeiten des Nachhaltigkeitsbegriffs, gerade was seine 

ökonomische und soziale Dimension anbelangt, wäre der Art. 20b GG zur 

Bedeutungslosigkeit verdammt, noch mehr als der seit über zehn Jahren bestehende Art. 

20a GG, der aufgrund seiner Schwammigkeit und Unverbindlichkeit ebenfalls keine 

nachweisbaren Folgen für die Politik hatte. Genau wegen dieser Deutungsoffenheit des 

Nachhaltigkeitsbegriffes wird der vorgeschlagene Art. 20b GG bei anderen Abgeordneten 

kritisch gesehen (vgl. z.B. Pronold 2005: 32). Mit der allgemeinen Formulierung des Art. 

20b GG wurde also auch die damit beabsichtigte Mobilisierung parlamentarischer 

Mehrheiten nicht erreicht, ganz im Gegenteil. Die Interpretation des 
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Nachhaltigkeitsbegriffs im vorliegenden Antrag wäre entweder den wechselnden 

parlamentarischen Mehrheiten oder aber der juristischen Auslegung überlassen, was aber 

beides nicht zielführend ist. 

In diesem Kontext ist noch interessant, dass der Initiator des Änderungsantrags, der Leiter 

der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen Jörg Tremmel, in seiner 

Kommentierung stets von „Generationengerechtigkeit“ , nie von „Nachhaltigkeit“  spricht 

(Tremmel 2005: 27), obwohl ersteres Wort im Antrag (im Gegensatz zum letzteren) an 

keiner Stelle auftaucht. Diese Begriffe sind jedoch keine Synonyme, und auch 

„Generationengerechtigkeit“  bedürfte erst einer klärenden Interpretation, worauf auch 

Tremmel selbst hinweist (vgl. Tremmel 2003; Tremmel 2004a).  

Auch die anvisierte Reform der Finanzordnung erscheint, selbst in den Augen von 

Tremmel, „als zu verzagt“  (Tremmel 2005: 27), denn: 

 

„Bei der Haushaltswirtschaft würde dann nicht nur das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht 

berücksichtigt werden müssen, sondern auch die Interessen der nachrückenden Generationen. Da 

das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht aber ohnehin ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, würde 

sich in der Praxis wohl wenig ändern.“  (Tremmel 2005: 27) 

 

Hinzuzufügen ist, dass auch „die Interessen der nachrückenden Generationen“  einen 

unbestimmten Rechtsbegriff darstellen. Wie diese aussehen, wäre also wiederum – 

genauso wie die Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts – der 

jeweiligen Regierungswillkür überlassen.  

Auch bei der vorgesehenen Novelle des Art. 109 GG gilt folglich: Eine deklaratorische 

Nennung des Nachhaltigkeitsprinzips bzw. hier der künftigen Generationen mag zu 

begrüßen sein, doch bedarf es ergänzender konkreter Regelungen, damit (1) nicht völlig 

deutungsoffene Begriffe die Verfassung überfrachten und (2) das anvisierte Ziel auch 

wirklich erreicht wird.  

Angesichts der bislang nicht absehbaren Mehrheitsfähigkeit des Antrags wäre es auch 

unter Mobilisierungsaspekten vielleicht zweckmäßiger, bei greifbaren Regeln anzusetzen, 

an denen konkret Pro und Contra diskutiert werden kann, anstatt die Aufnahme von 

Begriffen in das GG zu fordern, die aufgrund ihrer strittigen Auslegung Widerstand 

produzieren. 
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5. Zusammenfassung und Perspektiven 

Mit ihrem gemeinsamen Antrag zur Verankerung von Nachhaltigkeit im GG haben die 32 

Abgeordneten eine neue Debatte um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 

angestoßen. Ist Nachhaltigkeit als politisches Leitbild akzeptiert, so stellt sich tatsächlich 

die Frage, wie dieses Leitbild durch eine Weiterentwicklung unserer Verfassung gestärkt 

werden kann. 

Der vorliegende Antrag ist dazu jedoch nur bedingt geeignet. Seine wesentliche Schwäche 

ist, dass er nicht berücksichtigt, dass es für den Terminus „Nachhaltigkeit“  bislang keine 

allgemein anerkannte Interpretation gibt. Ferner wären, selbst wenn eine solche 

Interpretation vorläge, politische Folgen in der Realität kaum zu erwarten, da die 

vorgeschlagenen Änderungen an unverbindlichen Stellen des GG ansetzen. Der Antrag ist 

also nur sehr eingeschränkt zielführend. 

Eine wirklich effektive Verfassungsreform müsste demgegenüber die bereits vielfach in 

der Literatur erörterten Anregungen aufgreifen. Zum Teil liegen detailliert ausformulierte 

und juristisch wie sachlich begründete Vorschläge für Änderungsanträge vor, die auch das 

Problem der schwierigen Interpretation des Nachhaltigkeitsbegriffes dadurch umgehen, 

indem sie dieses einem Sachverständigengremium (z.B. Dritte Kammer, Ombudsperson) 

überlassen oder aber konkrete statt abstrakte Regelungen aufstellen (z.B. Präzisierung Art. 

20a GG, Streichung der Ausnahmeklausel in der Finanzordnung).  

Hierfür wäre allerdings eine neue Initiative notwendig, die auf einer substanzielleren 

wissenschaftlichen Grundlage beruht. Dazu wäre es sinnvoll, die politikwissenschaftliche, 

soziologische, philosophische und juristische Diskussion des Themas Nachhaltigkeit zu 

forcieren. Denn das Leitbild Nachhaltigkeit kann nur dann effektiv politisch umgesetzt und 

mit Leben erfüllt werden, wenn deutlich wird, was es eigentlich bedeutet. Dass derzeit 

lediglich 28 Prozent der Deutschen überhaupt etwas mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“  

verbinden können (im Gegensatz zum Begriff „Generationengerechtigkeit“ , der 85 Prozent 

der Deutschen geläufig ist), ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass „Nachhaltigkeit“  

durch inflationären rhetorischen Einsatz entwertet und zur blutleeren Formel degradiert 

wurde, wie z.B. der Bundestagsabgeordnete Marco Bülow (2004: 81) feststellt, der selbst 

zu den Erstunterzeichnern des hier diskutierten Antrags gehört. 

Insbesondere sollte eine neue Definition von Nachhaltigkeit gefunden werden, die auch die 

intragenerative Dimension der Nachhaltigkeit andeutet, was bei der Brundtland-Definition 

nicht der Fall ist; will man lediglich die intergenerativen Aspekte der Nachhaltigkeit 

behandeln, wäre es aus semantischen Überlegungen klüger, zugunsten des besser 
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verständlichen – da aus dem inneren Wortsinn heraus selbst erklärenden – Terminus 

„Generationengerechtigkeit“  auf den Terminus „Nachhaltigkeit“  zu verzichten. Dies 

könnte auch die Diskussion um eine „nachhaltige“  Gestaltung des GG zielgenauer machen. 
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